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GEMEINDE 
SÜDLOHN 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE15 
„Wohnanlage Am Vereinshaus“ im OT Südlohn 
(im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB) 
Vorhaben- und Erschließungsplan, Blatt 2 von 2 
Dieser Bebauungsplan besteht aus: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Blatt 1), Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 2) 
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ANSICHT EINGANG 

ANSICHT GARTEN 

ANSICHT GIEBEL 
 
 

   

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 In den Ansichten verwendete Farben können in Nuancen abweichen. Beispielsweise kann ein roter 

Farbton heller oder dunkler sein. Im Lageplan sind Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO zu 
denen auch Einrichtungen (z. B. Einfriedungen) gehören nicht eingetragen. Zulässige Solaranlagen 
z. B. über den Stellplätzen, Fahrradabstellbereiche und Dächern sind nicht dargestellt. 

2 Unwesentliche Abweichungen des Vorhabens vom Vorhaben- und Erschließungsplan sind, soweit 
diese planungs- und/oder bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig sind, zulässig. 

BEGLAUBIGUNG 
 
Die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der mir vorliegenden Urschrift wird hiermit beglaubigt. 
 
Südlohn, ....................... 
 

Der Bürgermeister 
 

Im Auftrag 
 

.......................................... 
 

VERFAHRENSÜBERSICHT 
 
Dieser Änderungsplan ist im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt worden. Die Bekanntmachung nach § 2 (1) Satz 2
BauGB  
enthält einen entsprechenden Hinweis (§ 13a (3) Satz 1 Nr. 1 BauGB). 
 
Der Rat der Gemeinde hat am .......................... beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist am .................................. gem. § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht worden.  
 
Von der Beteiligung der Bezirksplanungsbehörde nach § 34 LPlG ist gem. § 34 (6) LPlG abgesehen 
worden. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB ist gem. § 13a (2)
Nr. 1 i. V. m. § 13 (2) Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen worden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach §
13a (3) Satz 1 Nr. 2 BauGB ist gleichzeitig mit dem Verfahren nach § 3 (2) BauGB durchgeführt worden.
Die Bekanntmachung nach § 3 (2) BauGB enthält einen entsprechenden Hinweis. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat mit der Begründung in der Zeit vom ........................... bis ein-
schließlich ......................................... öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung sind am
....................................... ortsüblich bekannt gemacht worden. In dieser Bekanntmachung ist darauf hin-
gewiesen worden, dass von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen wird, dass Stellung-
nahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können 
und dass ein Antrag nach § 47 VwGO unzulässig ist, wenn die den Antrag stellenden Person nur Ein-
wendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. Die nach § 4 (2) BauGB berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentliche Belange sind von der Auslegung mit Schreiben vom
......................................... benachrichtigt worden. Der Rat der Gemeinde hat am .............................. die 
fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen geprüft; das Ergebnis ist mitgeteilt worden (§ 13a (2) Nr. 1 i. 
V. m. § 13 (2) Satz 1 Nr. 2 und § 3 (2) BauGB sowie § 13a (3) Satz 1 Nr. 2 BauGB). 
 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 (2) BauGB ist gleichzeitig mit dem Verfahren nach
§ 3 (2) BauGB durchgeführt worden (§ 13a (2) Nr. 1 i. V. m. § 13 (2) Satz 1 Nr. 3, § 4 (2) und § 4a (2) 
BauGB). Die Prüfung der Stellungnahmen nach § 4 (3) BauGB ist gleichzeitig mit dem Verfahren nach
§ 3 (2) Satz 4 BauGB durchgeführt worden. 
 
Dieser Bebauungsplan ist vom Rat der Gemeinde am .............................. gem. § 10 (1) BauGB i. V. m. 
§ 89 (2) BauO NRW sowie den §§ 7 und 41 GO NRW als Satzung beschlossen worden. Die Begründung
wurde gebilligt. 
 
Südlohn, den ............................. 
 

...................... 
(W. Stödtke) 

Bürgermeister 
 
Dieser Bebauungsplan ist am .............................. ausgefertigt worden. 
 
Der Beschluss über diesen Bebauungsplan ist am ................................. gem. § 10 (3) Satz 1 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht worden. In dieser Bekanntmachung ist gem. § 10 (3) Satz 3 BauGB darauf 
hingewiesen worden, wo der Bebauungsplan mit der Begründung eingesehen werden kann. In dieser
Bekanntmachung ist ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 und (4) BauGB, des § 215
(1) BauGB sowie auf die Vorschriften des § 7 (6) GO NRW hingewiesen worden. 
 
Dieser Bebauungsplan ist am ............................... gem. § 10 (3) Satz 4 BauGB i. V. m. § 6 (1) Satz 2 
BkanntmVO in Kraft getreten. 
 
Südlohn, den ............................. 
 

...................... 
(W. Stödtke) 

Bürgermeister 
 

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom  
18. Dezember 1990. Katasterstand: Februar 2020 
 
Borken, den ………………….. 
 
          gez. Unterschrift 

………………………………. 
(M. Wülfing) 

Öffentl. best. Verm.-Ing. 
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